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Einleitung

A. Einführung

Die Schaffung des Europäischen Zivilverfahrensrechts als regionales Interna-
tionales Zivilverfahrensrecht hat den Rechtsverkehr zwischen den EU-Mitglied-
staaten unzweifelhaft verbessert und beschleunigt.1 Es bildet heute trotz aller in-
haltlicher Inkonsistenzen2 einen Europäischen Rechtsraum: den Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts.3

Bei der Schaffung dieses Rechtsraums war der Blick des Europäischen Gesetz-
gebers bisher fast ausschließlich nach innen gerichtet. Dies war zu Beginn der Ver-
fahrensrechtsvereinheitlichung noch nachvollziehbar: Das EuGVÜ4 von 1968, als 
Ausgangspunkt eines vereinheitlichten Verfahrensrechts, war ein völkerrechtlicher 
Vertrag, der naturgemäß zunächst nur zwischen den Vertragsstaaten Regeln über 
die internationale Zuständigkeit, die Verfahrenskoordination sowie die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen festlegen wollte.5

Nichtvertragsstaaten wurden dagegen nur sehr begrenzt von den Regelungen 
berührt: Bei Rechtsstreitigkeiten mit Bezug zu eben diesen „Drittstaaten“ kam 
weiterhin regelmäßig das autonome Internationale Zivilverfahrensrecht der Ver-
tragsstaaten zur Anwendung.

Diese Binnenperspektive hat das Europäische Zivilverfahrensrecht seitdem ge-
prägt. Das gemeinsame – vergemeinschaftete – Recht hat sich in den letzten Jahr-
zehnten als Integrationsinstrument und als justizielle Infrastruktur für den Euro-
päischen Binnenmarkt etabliert.6

Daran hat sich selbst nach Einführung der Kompetenztitel Art. 61 lit  c und 
Art. 65 EGV durch den Vertrag von Amsterdam sowie deren Neufassung in Art. 81 

	 1	Zur Brüssel  I-Verordnung vgl. bspw. Hess / Pfeiffer / Schlosser, Heidelberg Report, S. 1 
Rn. 1 ff. m. w. N.; Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über die Anwendung der Verordnung (EG)  
Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, KOM (2009) 174 endg., S. 3 ff.
	 2	Vgl. hierzu Adolphsen, in: FS Kaissis, S. 14 (17 ff.) m. w. N.
	 3	EG (3) Brüssel Ia-VO.
	 4	Brüsseler EWG-Übereinkommen vom 27.9.1968 über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen,
BGBl. 1972 II. S. 774.
	 5	Hess, in: Recht der EU, Art. 81 AEUV Rn. 20.
	 6	Hess, EuZPR, § 1 Rn. 1, 3 und § 3 Rn. 1 ff.; ders., in: Recht der EU, Art. 81 AEUV Rn. 19.
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AEUV durch den Vertrag von Lissabon wenig geändert: Die Brüssel Ia-Verord-
nung7, wie auch die weiteren Sekundärrechtsakte, regeln immer noch ganz über-
wiegend Zivilverfahren zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Bei Sachverhalten mit 
Drittstaatenbezug kommen dagegen auch heute noch – vorbehaltlich vorrangiger 
staatsvertraglicher Regelungen – die autonomen internationalen Zivilverfahrens-
rechte der derzeit 27 Mitgliedstaaten zur Anwendung8.

B. Die Aufspaltung des Internationalen  
Zivilverfahrensrechts in Binnenmarktverfahren  

und Drittstaatenverfahren

Während es vor der oben beschriebenen Europäisierung des Internationalen Zi-
vilverfahrensrechts nur zwei Strukturtypen des Zivilverfahrensrechts gab, nämlich 
die nationalen Verfahren auf der einen Seite und die internationalen Verfahren auf 
der anderen Seite, wurde mit dem Europäischen Zivilverfahrensrecht ein dritter  
Strukturtyp geschaffen: das Binnenmarktverfahren (siehe Grafik auf der Folgeseite).9

Dieses Binnenmarktverfahren ist zwischen die beiden anderen Strukturtypen 
getreten: Es regelt internationale Sachverhalte – soweit ein Mitgliedstaatenbezug 
gegeben ist – und stellt damit eine besondere Ausformung des Internationalen Zi-
vilverfahrensrechts dar. Gleichzeitig sind die Regelungen aber so beschaffen, dass 
sie das Binnenmarktverfahren stark dem nationalen Verfahrenstyp annähern: Sie 
sind das Ergebnis einer justiziellen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in Zivil-
sachen mit grenzüberschreitendem Bezug (vgl. Art. 81 I AEUV),10 die – getragen 
von einem gegenseitigen Vertrauen in die Rechtspflege innerhalb der Union – eine 
weitreichende Urteilsfreizügigkeit bewirken soll: Eine mitgliedstaatliche Entschei-
dung soll in allen anderen Mitgliedstaaten so behandelt werden, als sei sie in diesen 
Mitgliedstaaten ergangen (vgl. Erwägungsgrund (26) Brüssel Ia-VO). Sie soll also 
frei im europäischen Rechtsraum zirkulieren können.11

Nutznießer dieser Privilegierung durch die justizielle Zusammenarbeit sollen in 
erster Linie die Unionsbürger sein.12 Ihre privaten „Interessen und Bedürfnisse“  

	 7	Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. EU 2012 L 351/1.
	 8	Zur besonderen Situation des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit vgl. den Exkurs 
in Kapitel 4, S. 173 ff.
	 9	Zu den drei Verfahrenstypen vgl. Hess, EZPR, § 1 Rn. 24. Zur Begründung des Binnen-
marktverfahrens durch das EuGVÜ ders., JZ 1998, S. 1021 (1021, 1026, 1031 f.).
	 10	Vgl. Hess, in: Recht der EU, Art. 81 AEUV Rn. 19 ff.
	 11	Hess, in: FS Gottwald, S. 273 (273 ff.); vgl. auch Simotta, in: FS Simotta, S. 527 (528).
	 12	Das Stockholmer Programm  – ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum 
Schutz der Bürger, ABl. EU 2010 C 115/1 (4).
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sollen im Mittelpunkt der Bemühungen des Europäischen Gesetzgebers stehen:13  
Sie sollen freien Zugang zum Recht haben und von der Urteilsfreizügigkeit pro-
fitieren. 

Nationale Verfahren

Internationale Verfahren

Strukturtypen vor 
der Europäisierung des IZVR

Internationale Verfahren

Nationale Verfahren

Binnenmarktverfahren

Strukturtypen nach 
der Europäisierung des IZVR

Dass Internationale Zivilverfahren in „EU-interne“ und „EU-externe“ Verfah-
ren aufgespalten werden und die Unionsbürger durch „EU-interne“ Verfahren eine 
gewisse Privilegierung erfahren, ist nicht zu beanstanden: Wenn die Europäische 
Union mit dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts einen echten 
Justizraum formen will, in dem der Zugang zum Recht erleichtert wird14 und in 
dem die gerichtlichen Entscheidungen der Mitgliedstaaten nicht nur untereinander 
völlig gleichwertig sind, sondern auch in jedem anderen Mitgliedstaat wie dort er-
gangene Entscheidungen behandelt werden15, setzt das eine gewisse Privilegierung 
des „Binnenmarktverfahrens“ gegenüber den „übrigen“ internationalen Verfahren 
durch besondere Regelungen voraus.

Problematisch ist vielmehr, dass die Regelung der „übrigen“ internationalen 
Verfahren den jeweiligen nationalen Gesetzgebern überlassen bleibt.

C. Das autonome Internationale Zivilverfahrensrecht  
als Störfaktor

Die Fortgeltung von autonomem Internationalen Zivilverfahrensrecht für die 
„übrigen“ internationalen Zivilverfahren ist misslich, weil sich die EU-internen 
Binnenmarktsachverhalte und die „übrigen“ EU-externen Drittstaatensachver-
halte rechtlich, vor allem aber tatsächlich nicht sortenrein voneinander trennen 
lassen:16 In einer globalisierten Welt beachten internationale Rechtsbeziehun-
gen – wirtschaftlicher, wie persönlicher Art – geographische Grenzen nicht; das 
Leben und Handeln der Menschen beschränkt sich nicht nur auf den europäischen 

	 13	Stockholmer Programm, ABl. EU 2010 C 115/1 (4 f.).
	 14	EG (3) Brüssel Ia-VO.
	 15	EG (26) Brüssel Ia-VO.
	 16	Weber, RabelsZ 75 (2011), S. 619 (623); vgl. auch Heinze / Dutta, IPRax 2005, S. 224.


